
eine spezielle Einrichtung einzuweisen ist oder ob die 
Einweisung ohne Benennung einer bestimmten Be
treuungseinrichtung beschlossen wird. Gegenwärtig sollte 
u. E. von der Benennung einer bestimmten Einrichtung 
abgesehen werden. Jedoch kann im Beschluß bzw. Ur
teil ausgesprochen werden, ob die Einweisung in ein 
Krankenhaus oder in eine Pflegeeinrichtung erfolgt. 
Wegen der noch folgenden fachärztlichen Nachprüfung

und der kreisärztlichen Mitwirkung bei der Speziali
sierung der Einrichtung sind die Organe des Gesund- 
heits- und Sozialwesens an diese Festlegungen jedoch 
nicht gebunden14.

14 Die Verantwortlichkeit dieser Organe für die Durchsetzung 
derartiger gerichtlicher Entscheidungen im Zusammenhang mit 
einer Strafrechtsverletzung ergibt sich aus §§ 47, 48 der 1. DB 
zur StPO vom 5. Juni 1968 (GBl. n S. 399).

Oberrichter FRITZ MÜHLBERGER, Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts

Zu den Voraussetzungen für den Erlaß eines Haftbefehls
Die genaue Beachtung der Bestimmungen über die 
Verhaftung und die vorläufige Festnahme (§§ 122 bis 
139 StPO) steht in engem Zusammenhang mit der 
Wahrung verfassungsmäßig garantierter Rechte der 
Bürger (Art. 19 Abs. 2, 90 Abs. 1, 100 der Verfassung) 
durch die zuständigen Organe der Strafrechtspflege. 
Diese haben zu gewährleisten, daß sich niemand der 
Strafverfolgung entziehen kann, aber auch, daß nie
mand zu Unrecht in seiner persönlichen Freiheit be
schränkt wird.
Die bei der Anwendung der Bestimmungen über die 
Verhaftung und die vorläufige Festnahme in der 
Praxis auftretenden Probleme sind bereits mehrfach 
erörtert worden1. Nunmehr hat sich H a r t i s c h  be
sonders unter dem Gesichtspunkt der Arbeit der Kri
minalpolizei mit diesen Problemen beschäftigt2. Seinen 
Ausführungen, die sich gleichermaßen auch auf die 
durch den Staatsanwalt und den Richter zu treffenden 
Entscheidungen beziehen, kann jedoch nicht in allen 
Punkten zugestimmt werden.

Vorliegen des dringenden Tatverdachts
Hinsichtlich der Voraussetzungen für das Vorliegen des 
dringenden Tatverdachts i. S. des § 122 Abs. 1 StPO 
führt Hartisch zunächst richtig aus, daß der Nachweis 
dringender Verdachtsgründe auf der Grundlage straf
prozessualer Beweise (Beweistatsachen) zu erfolgen 
hat. Die daran anschließende These, daß „Vermutun
gen, Annahmen und dergleichen“ nicht zur Begründung 
des dringenden Verdachts herangezogen werden dür
fen, ist in ihrer Allgemeinheit zumindest mißverständ
lich. Sie widerspricht der Tatsache, daß der Tatver
dacht selbst eine Vermutung ist. Daran ändert nichts, 
daß diese Vermutung einen solch hohen Wahrschein
lichkeitsgrad in bezug auf die strafrechtliche Verant
wortlichkeit des Beschuldigten haben muß, daß eine 
andere Möglichkeit mit großer Sicherheit ausgeschlos
sen ist. Es muß also unterschieden werden zwischen
a) Beweistatsachen, die zu der Schlußfolgerung führen, 
daß z. B. ein bestimmter negativer, den objektiven 
Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichender Erfolg 
durch eine menschliche Handlung, und zwar die des 
Beschuldigten, schuldhaft herbeigeführt wurde, und
b) dem Grad der Wahrscheinlichkeit, mit dem diese 
Schlußfolgerungen gezogen werden können.
Die Beweistatsachen selbst müssen exakt festgestellt, 
also wahr sein, z. B., daß ein Motorrad weggenommen 
wurde, daß es bei dem Täter gefunden wurde, daß der
1 Vgl. dazu aus den letzten Jahren:
Bein / Luther, „Aufgaben und Voraussetzungen der Unter
suchungshaft“, Staat und Recht 1963, Heft 2, S. 245 ff.; Hartisch, 
„Gedanken zur Untersuchungshaft“, Staat und Recht 1963, 
Heft 10, S. 1704 ff.; Neumann / Schlegel, „Probleme des Haft
befehlsverfahrens“, NJ 1966 S. 582 ff.; Hartisch / Pfeufer, „Die 
Regelung der Untersuchungshaft im StPO-Entwurf“, NJ 1967 
S. 377 ff.: Hartisch, „Die inhaltliche Gestaltung von Haftbefeh
len“, NJ 1967 S. 530 f.; Beyer, „Ergebnisse der Diskussion über 
den StPO-Entwurf“, NJ 1967 S. 675 ff. (679); Bein und Neumann, 
„Haftbefehlsbegründung und Information des Beschuldigten 
über die Beweismittel“, NJ 1968 S. 364 ff.
2 Hartisch, „Zu den Voraussetzungen für die Anordnung der 
Untersuchungshaft und für die vorläufige Festnahme nach der 
neuen StPO“, Forum der Kriminalistik 1968, Heft 17, S. 297 ff.

Täter zur Tatzeit am Tatort gesehen wurde. Werden 
diese Umstände lediglich vermutet, so kann nicht da
von ausgegangen werden, daß sie auch tatsächlich vor
handen waren. Sind diese Umstände aber exakt fest
gestellt worden, dann lassen sie, sofern sich nichts 
Gegenteiliges ergibt, mit der erforderlichen Sicherheit 
auch v e r m u t e n ,  daß der Betreffende das Motor
rad gestohlen hat. Sie begründen also dringenden Tat
verdacht i. S. des § 122 Abs. 1 StPO.
Soweit Hartisch zu dem Erfordernis, daß sich die Be
weistatsachen auf die Täterschaft einer bestimmten 
Person beziehen müssen, als Beispiel das Bestehen 
eines „Brennpunktes“ anführt, das für die Begründung 
des dringenden Tatverdachts solange unerheblich sei, 
wie es keine Beweistatsachen dafür gebe, daß eine be
stimmte Person (der Beschuldigte) den „Brennpunkt“ 
verursacht hat, ist offensichtlich an örtlich häufig auf
tretende gleichartige Straftaten gedacht. Dabei muß 
aber, um einem undifferenzierten „Schwerpunkt- 
Denken“ zu begegnen, berücksichtigt werden, daß der 
„Brennpunkt“ auch von mehreren Personen verur
sacht worden sein kann und sowohl für jeden einzel
nen die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen 
können als auch — sofern mehrere Personen unabhän
gig voneinander gehandelt haben — bei keinem ein 
Haftbefehl erforderlich sein kann.

Fluchtverdacht und Verdunklungsgefahr

Hinsichtlich des Vorliegens von Fluchtverdacht und 
Verdunklungsgefahr ist Hartisch darin zuzustimmen, 
daß die Beschränkung der Freiheit eines Beschuldigten 
aus diesen — zusätzlich erforderlichen — Gründen nicht 
schlechthin aus einer objektiv bestehenden Verfahrens
situation abgeleitet werden kann. Auch die objektiv 
bestehende M ö g l i c h k e i t  des Verdunkelns oder 
Entfliehens reicht dafür nicht aus. Vielmehr schließen 
Fluchtverdacht und Verdunklungsgefahr ebenso wie 
die dringenden Verdachtsgründe im Hinblick auf die 
Begehung der Straftat die subjektive Seite insoweit ein, 
als Tatsachen festgestellt sein müssen, aus denen der 
Schluß zu ziehen ist, daß der Beschuldigte oder An
geklagte unter den gegebenen Umständen entfliehen 
oder sich verbergen wird, um sich der Strafverfolgung 
zu entziehen, oder daß er Spuren der Tat vernichten, 
Beweismittel beiseiteschaffen oder Zeugen bzw. Mit
schuldige zu falschen Aussagen oder Zeugen dazu ver
leiten wird, sich der Zeugenpflicht zu entziehen. Es ist 
aber n i c h t  erforderlich, daß aus den festgestellten 
Tatsachen geschlossen wird, daß der Wille zur Flucht 
oder zur Verdunklung bei dem Beschuldigten oder An
geklagten z. Z. des Erlasses des Haftbefehls bereits 
tatsächlich vorliegt und festzustellen ist. Dieses Erfor
dernis ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.
Es sei insoweit auf die Fälle verwiesen, in denen der 
Beschuldigte bzw. Angeklagte die Umstände, deren 
Vorhandensein derartige Schlußfolgerungen recht- 
fertigen, noch gar nicht kennt, so daß sie bei ihm, wenn 
er sie erfährt, einen entsprechenden Entschluß hervor- 
rufen würden. Das sind nicht selten Umstände, die
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